
30. Sitzung der Vertreterversammlung 
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (14. Amtsperiode)  
am 3. Juli 2015 in Berlin (Sondersitzung)  
 

 
 
 angenommen  abgelehnt mehrheitlich    Ja-Stimmen 

 Vorstandsüberweisung  Nichtbefassung 3    Nein-Stimmen 

 zurückgezogen  1    Enthaltung 
 

  TOP 2 Bericht des Vorstandes zu den Honorarverhandlungen 2016 

Antrag 1 Honorarverhandlungen 

von: Dr. Gassen, Dr. Haack, Dr. Ultes-Kaiser, Dr. Schaeben, Dr. Schröter,  

Dr. Bobrowski 

 KBV, KV Baden-Württemberg, KV Rheinland-Pfalz, KV Thüringen,  

KV Schleswig-Holstein 

  
 

Die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung möge beschließen: 

Der Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung wird daher beauftragt, für die nächsten 

drei Jahre folgende Handlungsfelder festzulegen: 

1) Orientierungswert 

Am Routineverfahren zur Anpassung des Orientierungswertes auf Grundlage des       

Ergebnisses des „STABS-Punktzahlvolumenverfahrens“ wird festgehalten. Die KBV    

arbeitet mit gutachterlicher Unterstützung an der Weiterentwicklung des Verfahrens. 

2) Veränderungsraten 

Unabhängig von der Preisbildung haben Vertragsärzte den gesetzlichen Anspruch auf 

die Fortentwicklung der vereinbarten Leistungsmenge parallel zur Steigerung der Morbi-

dität. Die Morbiditätsorientierung ist mit dem Verfahren zur Bestimmung der morbiditäts- 

und demografiebezogenen Veränderungsraten in der Anwendung etabliert. Das Klassifi-

kionsmodell zur Ermittlung der morbiditätsbezogenen Veränderungsraten wird mit gut-

achterlicher Unterstützung mit dem Ziel der nachhaltigen Abbildung der Steigerungen 

weiterentwickelt. 

3) Haus- und fachärztliche Grundversorgung 

Maßnahmen zur Verbesserung der Vergütung der haus- und fachärztlichen Grundver-

sorgung sind nach wie vor wesentliches Handlungsfeld für die Honorarverhandlungen.  

4) Extrabudgetäre Vergütung: Versorgungsziele 

Auf Grundlage des Beschlusses des Bewertungsausschusses vom 24. September 2014 

(335. Sitzung) zur Weiterentwicklung seiner Empfehlung zur Abgrenzung der morbidi-

tätsbedingten Gesamtvergütung hat die KBV einen Vorschlag für einen Katalog von Ver-

sorgungszielen mit einer Schwerpunktsetzung in folgenden Bereichen entwickelt: 

I. Sicherstellung der ärztlichen Versorgung beim Älterwerden 

II. Förderung der ärztlichen Versorgung beim Aufwachsen 

III. Förderung der Grundversorgung in der Psychiatrie und Psychotherapie 

IV. Verbesserung der Schnittstelle zwischen konservativer und ambulant operativer 

Versorgung 

V. Schaffung bundeseinheitlicher Vergütungen in besonderen Leistungsbereichen, 

nicht zu Lasten einzelner KVen. 
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Für die Verhandlungen dieser Ziele ist die geeignete Struktur in Zusammenarbeit der 

Bundes- und Länderebene in einem längerfristigen Prozess zu erarbeiten. Dabei dürfen 

sollen die Verbesserungen aufgrund der Umsetzung der Ziele auf der Bundesebene 

nicht zu Lasten einer vollumfänglichen Anpassung des Orientierungswertes und des 

morbiditätsbezogenen Behandlungsbedarfs erzielt werden. 

 

Begründung: 

Die Vertreterversammlung hat am 28. September 2012 zu den Bedingungen für die Weiterent-

wicklung des vertragsärztlichen Versorgungssystems beschlossen. Dabei wurden folgende 

Punkte zur Vergütung der Vertragsärzte formuliert: 

 Feste und kostendeckende Preise für alle erbrachten ärztlichen Leistungen (Punkt 2) 

 Abschaffung jeder versorgungsfremden Mengensteuerung und Übernahme des Men-

genrisikos durch die gesetzlichen Krankenkassen in einem zeitlichen Stufenplan. Alter-

nativ sollen feste Mengen mit den Krankenkassen vereinbart werden, zu denen feste 

Preise vergütet werden (Punkt 3) 

An dieser Zielstellung wird festgehalten. Jedoch wird sowohl retrospektiv als auch prospektiv 

deutlich, dass vor dem Ziel erfolgreicher und realistischer Verhandlungsergebnisse die strategi-

sche Ausrichtung anzupassen ist. 

Ebenso gilt es, vor dem Hintergrund der Arbeitsteilung zwischen Bundes- und Länderebene 

geeignete Werkzeuge zu entwickeln und implementieren, um den honorarpolitischen Anspruch 

der KBV und der KVen maximal umsetzen zu können.  

 

 



30. Sitzung der Vertreterversammlung 
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 angenommen  abgelehnt mehrheitlich    Ja-Stimmen 

 Vorstandsüberweisung  Nichtbefassung 3    Nein-Stimmen 

 zurückgezogen  einige    Enthaltungen 
 

  TOP 2 Bericht des Vorstandes zu den Honorarverhandlungen 2016 

Antrag 2 Weiterentwicklung EBM, fachärztlicher Abschnitt 

von: Dr. Hermann, Dr. Metke, Dr. Haack, Dr. Schmelz, Dr. Kraffel, Dr. Helming, Herr 

Dastych, Dr. König, Herr Barjenbruch, Dr. Brunngraber, Dr. Ultes-Kaiser, Dr. 

Hauptmann, Dr. Meiser, Dr. Vogel, Dr. Bobrowski, Dr. Schröter, Dr. Englisch, 

Frau Lubisch, Herr Hentschel, Herr Best 

 KV Bremen, KV Baden-Württemberg, KV Bayerns, KV Berlin, KV Branden-

burg, KV Hessen, KV Niedersachsen, KV Rheinland-Pfalz, KV Saarland,  

KV Sachsen, KV Schleswig-Holstein, KV Thüringen, KV Westfalen-Lippe 

  
 

Die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung möge beschließen: 

Die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung fordert den Vorstand auf, 

die Arbeit am fachärztlichen Abschnitt des EBM in der Verwaltung entschlossen voranzutreiben. 

Bei den Beratungen im Bewertungsausschuss ist einer stufenweisen Umsetzung zu widerspre-

chen. Hierfür ist eine Fertigstellung erst im Jahre 2017 ggf. in Kauf zu nehmen. 

 

Begründung: 

In die Gremien des Bewertungsausschusses hat die Kassenseite den Vorschlag eingebracht, 

einzelne Aspekte der EBM-Reform  stufenweise umzusetzen.  Die stufenweise Umsetzung von 

Einzelmaßnahmen ist aber nicht sachgerecht, da die methodischen Vorarbeiten in der Kürze 

der Zeit nicht angemessen erfolgen und ungewollte Honorarverwerfungen nicht ausgeschlossen 

werden können. Vor einer Umsetzung  ist es erforderlich, die Auswirkungen der Maßnahmen 

als Ganzes zu analysieren. Weder die strukturellen Änderungen einzelner arztgruppenspezifi-

scher Kapitel, noch die Anpassung der AL-/TL-Zeiten bzw. des Oberarztgehalts als Bezugsgrö-

ße oder Mengenabstaffelungen lassen sich ohne die Beurteilung in der Gesamtschau  sachge-

recht beschließen.  Eine spätere Fertigstellung gegenüber bestehender Beschlusslage ist als 

das kleinere Übel anzusehen. Punktuelle Anpassungen (Psychotherapievergütung, Anerken-

nung neuer Methoden durch den G-BA) stehen diesem Ziel nicht entgegen. 
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 angenommen  abgelehnt mehrheitlich    Ja-Stimmen 

 Vorstandsüberweisung  Nichtbefassung 3    Nein-Stimmen 

 zurückgezogen  1    Enthaltung 
 

  TOP 2 Bericht des Vorstandes zu den Honorarverhandlungen 2016 

Antrag 3 Änderungsantrag zu Antrag 1 

von: Herr Rambow 

 KV Mecklenburg-Vorpommern 

  
 

Die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung möge beschließen: 

Änderung des Antrages 1: 

4.)  

V.) Schaffung bundeseinheitlicher Vergütung in besonderen Leistungsbereichen, nicht zu Las-

ten einzelner KVen. 

 

 

Begründung: 

mündlich 
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 angenommen  abgelehnt mehrheitlich    Ja-Stimmen 

 Vorstandsüberweisung  Nichtbefassung wenige    Nein-Stimmen 

 zurückgezogen  einige    Enthaltungen 
 

  TOP 3 Verschiedenes 

Antrag 1 Die Vertragsärzte lehnen verpflichtende Teilnahme am Versicher-

tenstammdatenmanagement durch obligatorischen Online-

Anschluss ihrer Praxen an die Server der Krankenkassen ent-

schieden ab 

von: Dr. Brunngraber, Dr. Fischbach, Dr. Haus, Dr. Friedrich-Meyer, Dr. Windau  

 KV Niedersachsen, KV Nordrhein, KV Sachsen 

  
 

Die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung möge beschließen: 

Die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung bekräftigt angesichts der 

unaufhörlichen skandalösen Verletzungen von Datenschutz und Geheimnisschutz bis in höchs-

te staatliche Strukturen ihre Ablehnung derjenigen administrativen Vorhaben, welche der Ärzte-

schaft mittels eHealth-Gesetz und entsprechende Regelungen des SGB V zur Pflicht gemacht 

werden sollen. Aufgrund unseres beruflichen Auftrages widersprechen wir der vorgesehenen 

zwangsmäßigen Anbindung unserer Arztpraxen an Datenbankstrukturen der Krankenkassen 

durch das Versichertenstammdaten-Management (VSDM) entschieden und fordern vom      

Gesetzgeber ein Moratorium der diesbezüglichen Vorhaben. 

 

Begründung: 

Die Unterwanderung der IT-Systeme des Deutschen Bundestages, die lahmlegende Sabotage 

z. B. der IT-Systeme der öffentlichen Verwaltung in Hessen und Rheinland-Pfalz sowie die um-

fangreichen Ausspähaktivitäten gegen deutsche Ministerien und die Führung des französischen 

Staates durch gegnerische Geheimdienste belegen täglich die Verwundbarkeit selbst staatlicher 

IT-Systeme. Diese Vorkommnisse zeigen, dass relevante Daten in solch umfangreichen und 

komplexen Systemen künftig nicht mehr sicher zu schützen sind. Zugriff auf die vorgehaltenen 

Informationen, deren absichtliche Manipulation oder aber umfassende Störung des Zugriffs auf 

sie zeichnen sich als zunehmende Zielrichtung internationaler Konflikte wie auch organisierter 

krimineller Aktivitäten ab. 

Die derzeit vom Gesetzgeber betriebene Digitalisierung und Vernetzung unserer ärztlichen  

Informationssysteme basiert auf einem bereits technisch überholten Modell von utopischen, 

illusionären Hochsicherheitskonzepten. Die Vertraulichkeit und Sicherheit der uns von den   

Patienten anvertrauten gesundheitlichen und biographischen Informationen können nur durch 

Dezentralität, Datensparsamkeit, Minimierung des Datenverkehrs und persönliche Verantwor-

tung des Arztes für die von ihm vorgehaltenen Daten gewahrt werden. Angesichts des abseh-

bar geringen medizinischen Nutzens, der exorbitanten Kosten, der verknappten Ressourcen 

und der technisch nicht mehr beherrschbaren Risiken ist das Telematik-Projekt „elektronische 

Gesundheitskarte“ politisch nicht mehr zu verantworten. 
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